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Das 14te Stück der Geſetz-Sammlung, welches heute ausgege
ven wird, enthält unter

Nr, 2828. Die Allerhöchſte KabinetsOrdre vom 14. d. M., betref
treffend die interimiſtiſche Uebertragung der Ja We
der den Herrſchaften Cappenberg und Scheda auf dem
weſtphaliſchen Landtage beigelegten VirilStimme an den
Grafen Ludwig von Kielmannsegge, und

2829. Das Geſetz uber das Verfahren bei KompetenzKonflik-
r Gerichten und Verwaltungsbehörden; vom
e

Berlin, den 10. April 1847.
Geſetz-Sammlungs-Debits-Comtoir.

Deutſchland.
Berlin, d. 11. April. Se. Königl. Hoheit der Prinz

Friedrich iſt von Duüſſeldorf, Se. Durchlaucht der Furſt
zu Bentheim-Tecklenburg von Rheda, Se. Durch-
laucht der Fürſt Ferdinand zu Solms-Braunfels
von Braunfels, Se. Durchlaucht der Furſt Auguſt von
Sulkowski von Reiſen, der Prinz Ludwig zu Schö-
naich-Carolath von Amtitz, Se. Erlaucht der regierende
Graf zu Stolberg-Wernigerode von Wernigerode,
Se. Excellenz der Erb Ober-Land Mundſchenk im Herzog-
thum Schleſien, Graf Henckel von Donnersmarck,
von Breslau, Se. Excellenz der Ober-Marſchall im Koönig-
reich Preußen Graf Fink von Finkenſtein, von Jaäſch-
kendorf, der Vice-Ober-Jaägermeiſter, Graf von der Aſ-
ſeburg-Falkenſtein, von Meisdorf, Se. Excellenz der
großherzoglich mecklenburg-ſchwerinſche General Lieutenant
v. Both von Ludwigsluſt hier angekommen.

Das „Militair-Wochenblatt vom 10. d. enthält fol
gende amtliche Mittheilungen Um die Berdienſte des Ge-
nerals der Jnfanterie v. Aſter in dauerndem Andenken zu
erhalten haben des Königs Majeſtät mittelſt Allerhochſter
Kabinets-Ordre vom 4. März d. J. dem Kernwerk auf der
Pfaffendorfer Höhe bei Koblenz die Benennung „Aſter-Stein“
beizulegen geruht. Um die Verdienſte des verſtorbenen
kommandirenden Generals des 5ten Armee-Corps, Generals
der Jafanterie v. Grolman, ſo wie des Chefs des Ge-
neralſtabes der Armee Generals der Jnfanterie v. Krau-

Halle, Dienstag den 13. April
Hierzu eine Beilage.

ſeneck, und insbeſondere den Antheil, welchen dieſelben
an dem Plane zur Befeſtigung von Königsberg in Pr. ha-
ben, in dauerndem Andenken zu erhalten, haben des Koö-
nigs Majeſtät mittelſt Allerhochſter Kabinets Ordre vom
18. d. M. zu beſtimmen geruht, daß daſelbſt die auf dem
rechten Pregel-Ufer vom oberen Anſchluß bis zum Ober-
teich belegenen Feſtungsfronten „die Grolmanſchen Fronten“,
ſo wie die auf dem rechten Pregel-Ufer vom unteren An-
ſchluß bis zum Oberteich belegenen Feſtungsfronten die
Krauſeneckſchen Fronten außerdem aber das bisherige
Baſtion Kalthoff kunftighin Baſtion Grolman und das
bisherige Hufen-Baſtion kunftighin „Baſtion Krauſeneck“ be-
nannt werden ſollen.

A Berlin, d. 9. April. Wir hatten nicht ſo Unrecht,
als wir in unſerem letzten Briefe über den glücklichen Aus-
gang der bevorſtehenden konſtituirenden Verſammlung des
wiſſenſchaftlichen Vereins fur Handel und Gewerbe (Frei-
handelsverein) allerlei beſcheidnen Zweifel äußerten. Die
Verſammlung war eine außerordentlich ſturmiſche und hat
einen höchſt zweifelhaften Erfolg gehabt. Viele der Anwe-
ſenden waren von vorn herein nicht mit den Statuten ein-
verſtanden, welche Jhnen dem Jnhalt nach bekannt ſind.
Jhre Unzufriedenheit geſteigert durch die unerwartete Er-
klärung, daß die Statuten bereits genehmigt ſeien und da
her nur einfach unterſchrieben werden könnten, erreichte
die Spitze, als nun der Vorſitzende, Herr Prince Smith,
der Anreger des Ganzen, einen Vortrag über Handels-
freiheit begann, worin er nicht bloß in ſehr gewagter Weiſe
dieſelbe als das abſolut richtige Prinzip hinzuſtellen ſuchte,
ſondern auch die Vertheidiger des Tarifſyſtems der Frech-
heit beſchuldigte. Statt, wie er erwartet haben mochte,
hierdurch zum Beitritt des Vereins anzufeuern, erregte der
Redner einen gewaltigen Sturm, welchem eine heiße De-
batte der verſchiedenen Parteien nachfolgte, deren Ende
war, daß die aus circa 200 Perſonen beſtehende Verſamm-
lung großtentheils das Lokal verließ und nur vielleicht drei-
ßig die Statuten unterzeichneten. Leider fehlte es dem
Herrn Smith auch an allem parlamentariſchen Geſchicke
zur Leitung der Verſammlung und ſo bekam die ganze Ver-



handlung, obwohl ſich viele Notabeln des Handelsſtandes,
Beamte und Schriftſteller dabei betheiligten ein wahrhaft
chaotiſches, vielleicht zwei Stunden dauerndes Anſehen.
Zuletzt artete man ſelbſt in Perſönlichkeiten aus und impu-
tirte dem Herrn Smith einem Englaänder ziemlich
verſtändlich daß er wohl fur engliſche, aber nicht fur
deutſche Jntereſſen bemüht ſein mööge. Die Argumente des
Herrn Smith liefen im Weſentlichen darauf hinaus daß
Deutſchland bereits jetzt in allen Zweigen der Fabrik Jn-
duſtrie mit dem Auslande konkurrire, alſo keinen Schutz
brauche. Es fuühre Rohſtoffe ein, Fabrikate aus. Ferner
ſei Deutſchland vornehmlich ackerbautreibend, befinde ſich
aber noch auf einer ſo niedrigen Stufe der Ackerkultur,
daß es jährlich 17 Millionen 700,000 Thaler fur eingefuühr-
tes Getreide ausgebe und nur 15 Millionen 980,000 Thaler
fur ausgefuhrtes einnehme. Es ſei alſo wahrhaft laächer-
lich, Deutſchland bei dieſem aärmlichen Zuſtande ſeiner na-
turlichen Production künſtlich zum Fabrikſtaate empor heben
zu wollen. Die Folge ſei bloß Vertheurung aller Beduürf-
niſſe fur die Conſumenten, welche Vertheurung der Red-
ner jährlich auf 11,650,000 Thaler anſchlug und daraus
den Schluß zog, man hatte ſeit den dreißig Friedensjahren
etwa 600 Millionen an Kapital erſpart, wenn man die Ar-
tikel, welche man den inländiſchen Produzenten zu theuer
bezahle, wohlfeiler vom Auslande bezog. Jm Allgemei-
nen ſtellte ſich die Anſicht der Verſammlung wohl dahin
feſt, daß Handelsfreiheit das ſtets anzuſtrebende Jdeal kom-
merzieller Entwicklung bleibe, daß deſſen Verwirklichung
aber nur langſam und auf dem Fuße ſteter Gegenſeitigkeit vor
ſich gehen konne, daß es aber Wahnſinn ſein wurde, auf
einmal mit der Handelsfreiheit zu beginnen und dem ſeiner
Seits geſchloſſenen Auslande Thur und Thor zu offnen.
Schließlich wurde von den Unterzeichnern der Statuten ein
Comité aus fuünf Perſonen gewählt, um die Geſchäfte bis
zur definitiven Vorſtandswahl zu leiten. Warten wir ab,
was weiter daraus wird.

Jm Maimonat am 6., 7. und 8. findet hier ein gro-
ßes Schulfeſt Statt: die Saäcularfeier der königlichen Real-
ſchule und der aus ihr hervorgegangenen Anſtalten des
Friedrich Wilhelms- Gymnaſiums der Eliſabethſchule und
Vorſchule. Die Realſchule, im Jahre 1747 von Johann
Julius Hecker gegrundet, bildet zugleich den erſten An-
fang dieſer von der damals allein herrſchenden Methode
der gelehrten Gymnaſien völlig abweichenden Bildungsweiſe.
Man feiert alſo zugleich den Urſprung oder vielmehr das
hundertjährige Geburtsfeſt der Realpädagogik. Am 6. Mai
wird vorabendlicher Gottesdienſt in der Dreifaltigkeitskirche
ſein am 7. ein großes Schulfeſt der vereinigten Realſchule
und des Friedrich Wilhelms-Gymnaſiums; am 8. Vormit-
tags eine Schulfeier in der Eliſabethſchule, hernach ein
großes gemeinſames Mahl im Kroll'ſchen Lokal, zu welchem
die Göoönner, Freunde, ſo wie alle fruühern Schüler und
Schülerinnen der vereinigten Anſtalten geladen ſind. Wahr-
ſcheinlich wird dies auch geiſtig ein ſehr belebtes Feſt werden.

Was wir jüngſt bei Gelegenheit der zum Oſterquartal
fällig geweſenen Wohnungsmiethen über den hieſigen Noth-
ſtand bemerkten, erhält ſeine weitere Beſtätigung durch die
fruchtbaren Geſchäfte, welche das neueingerichtete Execu-
tionsamt macht. Die Schnelligkeit, mit der die Execution
dadurch bewirkt wird, häuft naturlich die Anträge auf
Vollſtreckung und ſo iſt denn das Gericht bereits um Raum
zur Beherbergung aller gepfändeten Artikel verlegen. Das
Recht zeigt ſich hier in ſeiner ganzen furchtbaren Starrheit.
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Die früher mitgetheilten Nachrichten, daß Se. Ma-
jeſtat der König behufs Eröffnung des vereinigten Land
tages am 11. dieſes Monats einen feierlichen Einzug
von Charlottenburg nach Berlin halten werde, daß dazu
der königlichen Dienerſchaft durchgehends neue prachtvolle
Staats-Livreen angefertigt wurden und daß den Miniſtern
bedeutende extraordinagire Tafelgelder fur die Dauer des
eng bewilligt ſeien, haben ſich als ungegrundet er
wieſen.

Von der Saale, d. 11. April. Auch Oeſtreich rührt
ſich, dem erwachten Geiſte des Volkes gerecht zu werden.
Ein jetzt publizirtes kaiſerliches Patent vom 25. Dec. 1846
verordnet die Ablöſung der Frohnden und Naturalzehnten.
Früher ſind ähnliche Geſetze erſchienen, ſeit 1772 bis 1815
nicht weniger als acht. Sie blieben ohne Erfolg. Warum
Weil ſie keine Ergebniſſe des Zeitgeiſtes und abſoluter Noth-
wendigkeit, ſondern Maßregeln waren, welche von Oben
nach Unten wirken ſollten. Das Volk war zu weit zuruück,
es entzog dem kaiſerlichen Willen die unentbehrliche Unter-
ſtutzung. Kaiſer Joſephs Reformplaäne ſcheiterten an der
Theilnahmsloſigkeit der Belaſteten und dem geſchloſſenen
Widerſtande der Berechtigten. Der Frohnpflichtige war
unfähig, ſich ein freies bäuerliches Eigenthum zu denken,
er glaubte ſich gefährdet, wenn er der alten Feſſeln ledig
wurde. Die Zeiten haben ſich endlich geändert. Auch der
Bauer erkennt jetzt ſeine gröoßern Verbindlichkeiten und Be
durfniſſe als Menſch, als Familienvater und als Staats-
burger; er erkennt die Nothwendigkeit einer beſſern Kultur
ſeines Bodens ſo wie die Unmoöglichkeit, bei dem Fortbe-
ſtande der Frohn- und Zehntpflichtigkeit die Kultur zu ver-
beſſern; er iſt zu der Ueberzeugung gelangt, daß ein
ſolches Verhältniß zwiſchen dem Grundherrn und dem Un-
terthan nicht mehr Stand hält, daß Letzterm zwar die
Leiſtungen geblieben, dagegen die Vervbindlichkeiten des Er-
ſtern durch die neue Geſtaltung des Staatslebens in Eu-
ropa eine andere Richtung genommen haben; er erkennt
klarer und deutlicher die Wichtigkeit des geſetzlich ausge-
ſprochenen Schutzes von Seite der Verwaltung und Regie-
rung, und jenes patriarchaliſche Verhältniß zwiſchen Grund-
herrſchaften und Unterthanen hat ſich in Zwietracht ver-
wandelt, iſt eine Quelle von Uneinigkeiten, Klagen, Erbit-
terungen Prozeſſen und Emeuten geworden. Der zehnt-
pflichtige Bauernſtand fordert jetzt die Nachweiſung des
Rechtstitels zur Zehnterhebung aus einer 50jährigen trau-
rigen Erfahrung hat er die Bedeutung der Worte jenes
Geſetzes vom 16. Juni 1796 begriffen: Die Zehntabgabe
belaſtet den Schweiß des Landmanns und iſt eine in der
That läſtige, der Kultur abträgliche Abgabe.* Auch den
Ständen leuchtet ein, daß es nicht mehr an der Zeit iſt,
den Stumpfſinn der Robotpflichtigen zu nähren, einen er-
bärmlichen Betrieb bei der wichtigſten Nationalbeſchäftigung
zu erhalten, Zug- und Handkräafte zu vergeuden und die
Einkunfte in den ſogenannten trocknen Renten zu ſuchen,
ohne alle Rückſicht auf die Art der Güterbewirthſchaftung.
Die Robotsverweigerungen in Böhmen und Oeſtreich, die
blutigen Aufſtände in Galizien haben dargethan, daß der
bisherige Zuſtand zur Unmöglichkeit geworden iſt. Das
Patent von 1846 findet daher einen empfaänglicheren Boden
als alle vorhergegangenen Geſetze über Abloſungen. Es iſt
ein Ergebniß der neueſten Bewegungen, eine Folge hart
drängender Ereigniſſe, die Frucht des Zeitgeiſtes und eine
Wirkung von Unten nach Oben. Wir wollen die morali-
ſchen Folgen, die aus der Beſeitigung der Attribute der
Leibeigenſchaft und der Feſſeln des Landbaues fur die Be
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völkerung des Kaiſerſtaates entſpringen, nicht ſchildern;
nur auf einen materiellen Vortheil wollen wir aufmerkſam
machen. Rechnen wir, daß im Durchſchnitte der Dreifel-
der- und Wechſelwirthſchaft ein gutes Wirthſchaftspferd zu
28 preuß. Morgen erfordert wird, wenn die Arbeiten zur
gehörigen Zeit ordentlich vollfuührt werden ſollen. Mit
Ausſchluß der Lombardei, der Militairgrenze, Ungarns und
Siebenburgens hat der Kaiſerſtaat 36,960,933 preuß. Mor
gen unter dem Pfluge und dazu werden über 2 Millionen
Wirthſchaftspferde gehalten. Auf jedes Zugpferd kommen
daher nur 18 Morgen. Nach unſrer Durchſchnittsan-
nahme werden 679,960 Zugpferde mehr gehalten. Nehmen
wir ferner an, daß nach 20jaährigem Durchſchnitte ein
Pferd auf dem Lande ſammt Schiff, Geſchirr und Hufbe-
ſchlag zu halten 70 Thlr. koſtet, ſo belaufen ſich die ganz
uüberflüſſigen Koſten fuür die zu große Pferdehaltung auf
47 Mill. Thlr. Dieſer Mehraufwand hat ſeinen Grund
darin, daß die Frohnarbeit ſchlecht verrichtet wird daß
das Tagewerk eines Frohnpferdes kaum die Hälfte von dem
ausmacht, was ein gutes Pferd in freier Wirthſchaft lei-
ſtet. Die großen Guter in Böhmen, Mähren, Schleſien,
Galizien werden zum großen Theil mit Roboten bewirth-
ſchaftet. Jene ungeheure Summe von 47 Mill. Thlr.,
welche das Band der Unterthanigkeit und der bisherige
Stumpfſinn des Bauern vergeudete, wird der Hebung der
Viehzucht und den wirthſchaftlichen Verbeſſerungen entzo-
gen. Dies iſt aber nicht der einzige Nachtheil. Die Lehre
der Land wirthſchaft hat längſt eine tiefe und ſorgfaltige
Bodenbearbeitung zum oberſten Grundſatz der Agrikultur
erhoben. Der praktiſche Sinn der Engländer hat den Be-
weis geliefert, daß durch die Anwendung dieſes Grundſatzes
auf der Hälfte der Fläche eben ſo viel Getreide produzirt
werden kann, als auf der ganzen bei ſchlechter Bodenbe-
ſtellung erzeugt wird. Und in der That vermag die Wiſ-
ſenſchaft dem Landbau keinen andern Rath zu ertheilen,
um die unguünſtigen Einflüſſe einer trocknen, ſo wie einer
naſſen Witterung auf die Vegetation zu beſeitigen oder we-
nigſtens zu vermindern, als den einer tiefen und ſorgfalti-
gen Bodenbearbeitung, weil nur bei einer tiefen Ackerkru-
me die Niederſchlaäge tiefer eindringen und langer zuruckge-
halten werden ohne die oberſte Schicht zu verſaäuren und
die Saaten zu vergilben. Dagegen iſt die Frohndbeſtellung
ein Hohn des Denkens und Handelns, der Theorie und der
Praxis. Furchen von kaum 3 4 Zoll Tiefe und 4 5
Zoll Breite, nicht unter einem Winkel von 45 Grad ge-
wendet, nicht rein ausgeſtrichen, ſondern mit einem langen
Bret zur Seite geſchoben bedecken die Oberflache in Rich-
tungen und Formen bei welchen ein erheblicher Theil un-
genutzt bleibt. Wie ſoll ein ſo aufgewuhlter Boden den
Mißerndten begegnen und die fortſchreitende Bevolkerung
ernähren! Häufiger Mißwachs und das 3- bis 5fache Korn
ſind die Ergebniſſe einer ſeichten und ſorgloſen Bodenbe-
ſtellung. Gegenwaärtig produzirt Oeſtreich 31,300,000 Schfl.
Weizen 97,300,000 Scheff. Roggen und Mais, 40,100,000
Scheff. Gerſte, 81,700,000 Scheff. Hafer oder zuſammen
250 Mill. 400,000 Scheffel. Nehmen wir an, daß bei ei-
ner ſorgfältigern und tiefern Bodenbearbeitung nur
Mehrertrag gewonnen wird, ſo würde die Geſammterndte
der genannten Fruchtgattungen 300 Mill. 480,000 Scheff.
betragen, alſo über 50 Mill. Scheff. mehr gewonnen wer-
den. Jeden Scheffel nur zu 1 Thlr. veranſchlagt, wurde
ein Kapital von 50 Mill. Thlr. mehr produzirt. Rechnen
wir obige 47 Mill. Thlr. fur Mehrausgabe der Pferde-
haltung hinzu, ſo dürfen wir ſchließen, daß allein in die-
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ſen beiden Punkten die Ausführung des Ablöſungspatentes
dem öſterreichiſchen Staate einen Mehrertrag von nahe
100 Mill. Thlr. einbringt.

Königsberg den 7. April. Die Königl. Miniſterien
der geiſtlichen Angelegenheiten und des Jnnern haben nach
einem Erlaſſe des Herrn Oberpräſidenten Dr. Böötticher vom
8. März es fur zeitgemäß erachtet, von den Fuhrern der
hieſigen freien evangeliſchen Gemeinde diejenigen Angaben
und Erklärungen zu fordern, welche dazu dienen koönnen,
um ber den Umfang und die Bedingungen der kunftigen
Duldung der Vereinigung einen Beſchluß faſſen zu können.
Die funf Vorſteher der Gemeinde waren demzufolge am
25. März vor einem Kommiſſarius geladen und beantwor-
teten 35 ihnen vorgelegte Fragen, welche ſich theils auf
den Zweck des Zuſammentretens und die Art der geſell-
ſchaftlichen Einrichtungen theils auf den Charakter der
Gemeinde als einer religiöſen Verbindung bezogen. Der
Vorſtand hielt es fur dringend nothwendig, gegen die in
dem Erlaſſe des Herrn Oberpraſidenten gebrauchte Bezeich-
nung freie Gemeinde auf das Entſchiedenſte zu proteſti-
ren und erklärte zu Protokoll, daß er Niemandem das
Recht einräumen koönne, der Gemeinde einen Namen ab-
zuſprechen, den ſie ſich gegeben, und der ihr innerſtes We-
ſen beruhre; ſie ſelbſt nenne ſich „freie evangeliſche
Gemeindes und verlange auch überall ſo genannt zu
werden. Außerdem erfolgte die Beantwortung der vorge-
legten Fragen in der, ausdrücklich ad protocollum erklärten
Vorausſetzung, daß die Königl. Miniſterien das gegenwaär-
tige Scrutinium nur in einer wohlmeinenden Abſicht
angeordnet haben d. h. in der Abſicht, zu prufen, ob die
Gemeinde in ihren Grundſätzen den Vorſchriften des 13.
Tit. 11. Th. II. A. L. R. entſpreche, und ſie in dieſem
Falle als eine Kirchengeſellſchaft anzuerkennen.

Frankreich.
Paris, d. 7. April. Die Bureaus der Deputirten

kammer haben die Verleſung des Remuſat'ſchen Antrags,
die Jncompatibilitäten (Unverträglichkeit der Pflichten eines
Angeſtellten mit denen eines Deputirten) betreffend, auto-
riſirt. Es bereitet ſich damit eine zweite Debatte uüber
Wahlreform.

Die Regierung verlangt fur 1847 einen Supplemen-
tarcredit von einer Million zu geheimen Ausgaben; der
Miniſter Duchatel ſagt in der Darlegung der Motive zu
dem treffenden Geſetzvorſchlag, dieſer Ergänzungscredit ſei
heute nothwendiger als noch je; die Umſtande rechtfertigten
das Begehren nur zu ſehr; nie habe der Polizeidienſt mehr
Wachſamkeit und Sorgfalt erfordert; das Volk muſſe, bei
der herrſchenden Theurung, gegen die Verfuührung der zäu-
ßerſten Parteien die das Ungluck der Zeit zu Gunſten
ihrer Leidenſchaften auszubeuten verſuchen durften, geſchutzt
werden die Aufgabe der Regierung ſei, nicht allein entſtan
dene Unruhen zu unterdrucken, ſondern auch möglichen vor
zubeugen nur um dieſen Preis ſei Ordnung und Ruhe im
Lande zu erhalten.

Eiſenbahnen.
Schwerin, d. 6. April. Heute früh um S Uhr

fand in Anweſenheit einer großen Zuſchauermenge die erſte Per-
ſonenfahrt auf dor Hagenow-Schweriner Eiſenbahn von hier
nach Strohkirchen ſtatt. Wie man hört, werden täglich drei
Züge zwiſchen hier und Strohkirchen ſtattfinden, von denen
zwei ſich an die Berlin Hamburger und einer an den erſten
Hamburg- Berliner Zug anſchließen werden.



Bekanntmachungen.
Die Perſonenpoſt zwiſchen Düben und

Leipzig wird während der Sommer Mo
nate vom 15. d. M. an wöchentlich 3 Mal
courſiren und zwar
aus Düben, Dienstags, Donnerstags u.

Sonnabends 4 Uhr früh,
aus Leipzig an denſelben Tagen um

5 Uhr Nachmittags.
Düben, den 9. April 1847.

Königl. Poſt- Expedition.
Zum Verkaufe des zu dem Nachlaſſe

des verſtorbenen Eiſenhändlers Schröder
gehörigen, hier suh No. 49 an der großen
Ulrichsſtraße und Spiegelgaſſe belegenen
Hauſes an den Beſtbietenden habe ich im
Auftrage der Schröder'ſchen Erben Lici-
tationstermin auf den 17. dieſes Monats
Nachmittags 3 Uhr in meiner Wohnung
anberaumt, wozu Kaufluſtige eingeladen
werden mit dem Bemerken, daß das Haus
ſeiner Lage und Beſchaffenheit wegen ſich
zu jedem Geſchäfte eignet.

Halle, den 1. April 1847.
Der Juſtiz- Commiſſarius

Ebmeier.

Bekanntmachung.
Ein zu Eilenburg in der Torgauer

Vorſtadt belegenes zweiſtöckiges Wohnhaus
nebſt Seitengebäuden, geſchloſſenem Hof-
raum, Garten und Weidegerechtſamen, ſoll
aun 19. Mai d. J. Nachmittags 2 Uhr

in der Expedition des Juſtiz-Commiſſar
Berendes (Badenthor Nr. 434) öffentlich
meiſtbietend verkauft werden. Haupt und
Nebengebäude befinden ſich in gutem bau-
lichen Zuſtande und ſind bisher zu einem
bedeutenden Fabrikgeſchäft benutzt worden.
Die näheren Bedingungen ſollen in dem
Termine ſelbſt bekannt gemacht, können
aber auch ſchon vorher in meiner Expedi-
tion eingeſehen werden.

Eilenburg, den 9. April 1847.
Der Juſtiz-Commiſſar

Berendes.

Jn allen Buchhandlungen iſt zu haben:
Dr. Fr. Ad. W. Rein's erprobte

Geheimniſſe,

ergrauete Haare
dauerhaft und unvergänglich in allen Ab-
ſtufungen blond, braun oder ſchwarz zu
färben, und ferner nicht ergraute Haare
bis in das ſpäteſte Alter vor dem Ergrauen
wirkſam zu ſchützen und Wuchs und Stärke

des Haares zu beförden.

8. Geh. Preis 15 Sgr.

Holz- Verkauf.

Schutzbezirk Zollhaus, im Schlage Abs
thal, in der Nähe von Pölsfeld, ſollen:
320 Stück Eichen, worunter, außer ge

wöhnlichem Bau und Stellmacher
holz, auch ſtarkes Mühl- und Schiff-
bauholz befindlich

48 Stück Buchen Nutzholz,

25 Birken do121 Aspen do20 Klafter Eichen Nutzholz zu Spei-
chen 2c.,

7 Klaftern Buchen Nutzholz zu Fel-
gen 2c.,

ſo wie eine Quantität Schiffsknie- und Lei-
terbäume, nebſt circa 400 Klafter Brenn-
holz und 300 Schock Wellen öffentlich
meiſtbietend verkauft werden, wozu Ter-
min auf

Montag den 3. Mai d. J.
angeſetzt iſt.

Nutzholzkäufer wollen an gedachtem Tage
des Morgens um 8 Uhr, Brennholzkäufer
aber Mittags 1 Uhr, bei gutem Wetter
im Schlage ſelbſt, bei Regenwetter aber
im Zillingſchen Gaſthauſe hierſelbſt ſich
einfinden und nach Anhörung der Bedin-
gungen ihre Gebote abgeben.

Der Herr Förſter Hering zum Zoll-
hauſe iſt angewieſen Kaufliebhabern das
Holz im Schlage vorzuzeigen.

Pölsfeld, den 29. März 1847.
Der Oberförſter
Brüggemann.

Mühlen- Verkauf.
Ver änderungshalber bin ich geſonnen,

meine hier am Obergraben belegene, in gu-
tem baulichen Zuſtande befindliche ober-
ſchlächtige Waſſermühle nebſt dem daran
ſtoßenden Seitengebäude mit Stallung für
8 Pferde, ſo wie das vorn an der Straße
belegene geräumige Wohnhaus, in welchem
zugleich wegen des darin befindlichen Back-
ofens die Bäckerei betrieben werden kann,

Pferde benutzt wird und einem dahinter
befindlichen Garten aus freier Hand zu
verkaufen.
nen die Kaufluſtigen bei mir ſelbſt erfahren.

Eisleben. Die Wittwe Zeller.

Jn der Oberförſterei Pölsfeld, im

nebſt der daneben ſtehenden Reitbahn, wel
che von der hieſigen Garniſon ſeit einer Reihe

von Jahren zum Zureiten der Königl. Dienſt

Die nähern Bedingungen kön-
Näheres

poste restante Naumburg a. Saale.

In unserem Verlage ist erschienen und
in allen Buchhandlungen zu haben:

Doctrina Christi
de

JVRBEJVRANDO.
Sceripsit

Geo. Chr. Rud. Matthaes,
Dr. theol. et phil.

gr. 8. geh. 10 Sgr.

Ansichten
über die

keltischen Alterthümer,
die

Kelten überhauptund besonders in Teutschland,
so Wie

Keltischen VUrsprung
der Stadt Halle.

Von

Chr. Keſerstein.
EKrster Bancdhl,

Archäologischen Inhaltes.
gr. 8. geh. Preis 2 Thlr.

Halle, April 1847.
C. A. Schwetschke u. Sohn.

den

Freiwilliger Grundſtücks-Ver-auf in Merſeburg. Theilungshal-
ber bin ich geſonnen, das mir gehörige, in
hieſiger Burgſtraße Nr. 215 ſehr
vortheilhaft und freundlich gelegene,
im beſten baulichen Zuſtande befindliche
Zſtöckige maſſive Wohnhaus mit Hof, Ein-
fahrt und Seitengebäuden, worin 7 heiz-
bare Stuben, 10 Kammern, 3 Küchen,
1 Laden mit großer Ladenſtube, 2 Keller,
Waſchhaus, Brunnen und 2 Pferdeſtälle
u. ſ. w. ſowie auch 2 gr. Getreideböden
befindlich ſind kommenden
15. April er. Nachmittags 3 Uhr
im Hauſe ſelbſt 1 Treppe hoch,

meiſtbietend, unter den zuvor bekannt zu
machenden Bedingungen zu verkaufen, wo-
zu Kaufluſtige hiermit eingeladen werden.

Merſeburg, den 1. April 1847.
Die verw. Fleiſchermſtr. Alberts,

geb. Köplitz.

Eine engl. Waſchdrehrolle, welche leicht
und gut geht, wird zu kaufen geſucht.

auf portofreie Anfragen X. B.

e T

Gebauerſche Buchdruckerei.
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Anzeigen, welche zur Jnſertion in den Courier beſtimmt
ſind, wolle man nicht in dem Lokal der Gebauer'ſchen Buchdruckerei,
ſondern in der Expedition des Conuriers
von C. A. Schwetſchke und Sohn) abgeben laſſen.

Buchhandlung



Beilage zu Nr. 85
d e s

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Dienstag, den 13. April 1847.

Deutſchland.
A Berlin, den 10. April. Es durfte mir ſchwer

werden ein genügendes Bild der unruhigen Erwartung zu
entwerfen, welche heute auf allen Geſichtern lagert. Ein
Tag noch und die große Entwickelung beginnt, welche
Preußens welche Deutſchlands Zukunft im Schooße tragt,
auf welche die Blicke der ganzen civiliſirten Welt mit Span-
nung gerichtet ſind. Es herrſcht ein ſo bewegtes Treiben
im Gehen und Kommen, ein Fragen und Antworten in
unſern Mauern, wie es ſeit den Huldigungstagen von 1840
nicht geſehen ward. Sämmtliche Deputirte ſind nunmehr
eingetroffen und bereits mit eifrigen Vorberathungen be-
ſchäftigt, die theils innerhalb provinzieller Kreiſe, theils
in allgemeineren Zuſammenkunften gepflogen werden. Eine
erſte Beſprechung der letzteren Art fand geſtern in der Woh-
nung des Bürgermeiſters Naunyn Statt, zu welcher etwa
150 Perſonen ſich eingefunden hatten und wobei es ſehr
lebhaft zuging; eine zweite wird heute in dem Mielenzſchen
Lokal unter den Linden abgehalten werden, welches von
Seiten der Stadt fur die ganze Landtagsdauer zu abend-
lichen Zuſammenkunften der Deputirten gemiethet iſt. Duür-
fen wir die darin kund gegebenen Anſichten fur allgemein
und maßgebend halten, ſo ſcheint man mit großer Einmuü-
thigkeit dahin zuſammen zu ſtimmen, daß die durch das
Geſetz vom 3. Februar neu verliehenen Rechte beſtens zu
acceptiren ſeien daß dagegen in Betreff der älteren Rechte
eine Reſervation eingelegt werden müſſe. Beides ſoll in
einer Adreſſe geſchehen, welche man als Antwort auf die
morgende Thronrede vor aller Geſchäftsberathung zu ent-
werfen und an den Thron zu richten gedenkt. Man glaub-
te, daß ſämmtliche Stände gleich am Eroffnungstage zur
königlichen Tafel gezogen werden wurden, doch iſt dies erſt
fur den folgenden Tag, den Montag, geſchehen. Dage-
gen hat der ehemalige Miniſter des Jnnern, Graf von Ar-
nim, bereits am vorigen Freitag ſeine Salons eröffnet und
zugleich fur die woöchentliche Wiederkehr dieſes Abendem-
pfangs auf zwei Monate lautende Einladungskarten ver-
ſchickt. Vielleicht darf man daraus auf die vermuthete
Dauer der Landtagsverhandlungen ſchließen. Die eigentli-
chen Verhandlungen und wahrſcheinlich zunächſt uber die
an den Thron zu richtende Adreſſe werden am Dienstag
beginnen, nachdem der Montag zur Vorleſung der königl.
Propoſitionen, der Wahl der Kommiſſionen und anderen
äußerlichen Einrichtungen aufgewandt worden iſt. Die
Literatur des Landtages hat in den letzten Tagen ihren Cul-
minationspunkt erreicht. Es wird ſehr ſchwer jetzt noch
Alles zu uberſehen. Wir wollen außer den fruher genann-
ten hier nur noch ein Werk erwähnen, weil es ſich als ein
ſehr brauchbarer Hulfsapparat fur die bevorſtehenden Ver-
handlungen empfiehlt. Es heißt: »Der vereinigte Landtag,
die vereinigten ftändiſchen Ausſchuſſe und die ſtändiſche De-
putation fur das Staatsſchuldenweſen nach dem Geſetze
vom 3. Februar 18474 (Berlin 1847. Carl Heymann).

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 10. April. (Nach Wispeln.)

Weizen 96 100 Gerſte 66 68Roggen 87 Hafer eNordhauſen den 10. April.

Weizen 4 6 W A bis 4 15Rog en 3 25 4 4Gerſte 2 25 3 7Hafer 1 206 24Rüböl, der Centner 12
Leinöl der Centner 13

Quedlinburg den 7. April. (Nach Wispeln.)

Weizen 92 Gerſte 63 68Roggen 79 86 Hafer 42 44Raffinirtes Rüböl, der Centner 12—12
Rüboöl, der Centner 11
Leinöl, der Centner 121

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 11. April Abends 6 Uhr am Unterpegel 8 Fuß 6 Zoll.
am 12. April Morgens 6 Uhr am Unterpegel 8 Fuß 6 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 11. April Nr. 5 und 3 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 11. bis 12. April.

Jm Kronprinzen Die Hrru. Gutsbeſ. Graf v. Borke a. Tolks-
dorf, v. Köhen a. Berlin. Hr. Hofkammerrath Steinkopf a.
Bernburg. Hr. Caud. theol. Kollberg a. Berlin. Hr. Partik.
Hohlfeld a. Cracau. Hr. Gutsbeſ. Blume a. Rolsberg. Hr.
Hauptm. u. Adjut. Frhr. v. Heinrod a. Cöthen. Die Hrrn.
Kaufl. Hausmann a. Neuſalz, Lorenz a. Egeln, Gloöckel a.
Nuürnberg, Markwald u. Sohn a. Berlin, Meiſſner a. Brieg-

Stadt Zürich: Frau Bergmeiſter Müller a. Eisleben. Die Hrrnu.
Kaufl. Siegel m. Gem. a. Leipzig, Pommer u. Gronau a. Mag
deburg, Merkens a. Eupen, Weſſel a. Hamburg, Arons a. Stet-
tin. Hr. Geometer Saſſe a. Berlin. Hr. Dr. med. Höring a.
Ludwigsburg. Hr. Juſtizrath Müller a. Erfurt.

Goldnen Ring: Hr. OAmtm. Neubaur a. Petersrode. Hr. Guts
beſ. Botenmeier a. Magdeburg. Hr. Mühlenbeſ. Bliede a. Neſ

Die Hrrn. Kaufk. Jänichen a. Düben Weiſchütz a.
erlin.

Goldnen Löwen Hr. Kaufm. Schubert a. Magdeburg. Hr. Mau-
rermſtr. Weſendorf a. Kindelbruck. Hr. Fabrik. Albrecht a. Er
furt. Die Hrrn. Dr. Keil a. Meklenburg, Schleiner a. Bran
denburg.

Schwarzen Bär: Die Hrrnu. Oekon. Hausburg u. Ulrich u. Hr.
Müller Bohne a. Wolferſtedt. Hr. Oekon. Herold u. Hr. Holz
hdlr. Hufenreuter a. Wippra. Hr. Oekon. Goldacker a. Allſtedt.
Die Hrrn. Kaufl. Muthreich a. Bleicherode, Reiche a. Minden.

Stadt Hamburg Hr. Amtm. Mathai m. Fam. a. Kriegsdorf.
Hr. Fabrik. Nathani a. München. Hr. Stud. jur. Loſſer a. Ber
lin. Hr. Stud. v. Cronfels a. Bonn.

Goldne Kugel: Hr. Kaufm. Schumann a. Glauchau. Hr. Gym-
naſiaſt Kaiſer a. Zeiz. Hr. Schiffseigenth. Arnold a. Weißenfels.
Hr. Grubenbeſ. Heinrich a. Teutſchenthal.

Zur Eiſenbahn: Hr. Ober Poſt Jnſp. Pieck a. Jüterbogk. Die
Hrrn. Kaufl. Wilner a. Magdeburg, Werner a, Weimar, Lipner
a. Meiningen.

von e



Bekanntmachungen.
Ein Landgut im Werthe von 20 bis

25,000 Thlr. wird von einem zahlungs-
fähigen Käufer in der Provinz Sachſen zu
kaufen geſucht. Näheres ertheilt mündlich
oder in portofreien Briefen

S. W. Hehne, Harz Nr. 1327.

HausVerkauf.
Mein in Mansfeld belegenes Wohn-

haus nebſt Zubehör ſoll den 26. April unter
den im Termine bekannt zu machenden Be-
dingungen öffentlich verkauft werden. Das
Haus eignet ſich ſeiner vortheilhaften Lage
und ſeiner bequemen Räumlichkeiten wegen
zum Behuf eines Material-Geſchäfts, wel-

ches ſchon vom Vorbeſitzer darin betrieben
wurde. Es ladet hierzu Kaufliebhaber ein

F. Große.
e m—--e

F tung.v erre S S e h W e e
Eine ſehr ſchöne Landwirthſchaft, nahe

bei Naumburg, ſoll mit circa 200 Mor-
gen Feldern, Wieſen, nebſt Vieh, Schiff
und Geſchirr, ſowie allem Wirthſchafts-
Jnventar, ſofort auf 6 oder mehrere Jahre
verpachtet und zu Johanni d. J. übergeben
werden. Pachtluſtige reelle Oekonomen er-
fahren auf mündliche oder ſchriftliche fran
kirte Anfragen Alles ſpeziell bei dem dazu
beauftragten Herrn Commiſſionair A. Hell-
riesel in Naumburg a. S.

rerGuts Verkauf.
Montag als den 19. April d. J. ſoll

erbtheilungshalber das Ertelſche Gut in
Milzau bei Lauchſtädt, 20 Morgen
17 R. enthaltend öffentlich aus freier
Hand meiſtbietend verkauft werden. Die
Bedingungen ſind vor und im Termine ein
zuſehen.

Milzau, d. 10. April 1847.
Die Erte tſchen Erben.

Verkauf eines Landgutes.
Ein ſowohl lehn als erbzinsfreies, völ

lig ſeparirtes Landgut in der Grafſchaft
Mannsfeld, eine halbe Stunde von einer
nicht unbedeutenden Stadt gelegen, mit
guten Wohn- und ganz neu erbaueten
Wirthſchafts-Gebäuden, Gärten und Plan-
tagen, 252 Morgen Feld, 11 Morgen
Wieſen, ſoll wegen Domicil- Veränderung
ſeines jetzigen Beſitzers baldigſt verkauft
werden.

Die Vermeſſung, Bonitirung, Soll-
haben und Plan-Berechnungs-Extracte. ſind
bei dem Gaſtwirth Herrn Zumpe in
Halle a. S. einzuſehen, bei welchem auch
das Nähere zu erfragen.

6

Vom 12. April d. J. ab befinden ſich mein

Magazin für Toiletten- und Coiſfeur-
Gegenſtände,Haarſchneide Salons

ſowie meine

nicht mehr große Ulrichsſtraße Nr. 66, ſondern große Ulrichsſtraße Nr. A
im Hauſe des Herrn Anton Zeiz.

Jch bitte ein geehrtes hieſiges und auswärtiges Publikum ergebenſt, mir das bis-
her in ſo reichem Maaße zu Theil gewordene Vertrauen auch in dieſem neuen Lokale
gütigſt zuwenden zu wollen. Mein Beſtreben wird ſtets dahin gerichtet ſein, jeden
mir gewordenen Auftrag ſchnell und gut auszuführen. Feſte und billigſte Preiſe ſtelle
ich wie bisher.

Hermann Schöttler, gr. Ulrichsſtraße Nr. 4,
der Hecker'ſchen Glashandlung gegenüber.

Saalſchifffahrts Verein.
Der Saalſchifffahrts-Verein, im Beſitz von 200 Stück tüchtigen Kähnen, über-

nimmt Transporte zu Waſſer in größten Quantitäten, wie in einzelnen Centnern be-
ſonders von und nach der Saale und Unſtrut und von da nach Berlin, Hamburg,
Dresden und den zwiſchen gelegenen Orten.

Zu Agenten des Vereins ſind in Halle Herr J. F. W. Wiede, in Berlin
Herr C. J. Sulzer, in Hamburg Herr J. F. Kolle Sohn beſtellt, welche Herren
den Verein in allen Geſchäfts- Angelegenheiten vertreten.

Von Hamburg nach Halle und den Orten an der Saale unterhält der Ver
ein eine geregelte Reihefahrt für Güter, der Art, daß nur immer ein Kahn in Ladung
liegt, dem ein anderer folgt, ſobald der erſtere beladen iſt zu dieſer Reihefahrt wer
den die Aufgaben der Güter an die Herren Procureurs Julius Kühne, J. F.
Kolle Comp. und Weygand in Hamburg erbeten und wünſcht der Verein
keine beſondere Bevorzugung des einen oder andern der Herren Procureurs wie ſolche
der Wohllöbl. Vorſtand des Vereins für den Halleſchen Handel durch ſein Circular
vom 24. Febr. c. dem zwiſchen demſelben und dem Saalſchifffahrts-Vereine beſtehen-
den Contracte entgegen, ausgeſprochen hat; da nur ein gemeinſchaftliches, nicht ein
ſeitiges Wirken dem raſchen und guten Fortgange der Transporte förderlich ſein kann.

Jn Berlin und Halle werden die genannten Herren Agenten den ſchnellſten
und billigſten Transport der Waaren darbieten können, da der Verein durch ſeine be

deutende Transporte an Salz, Thon, Kohlen c. ſtets Gelegenheit hat, durch Beila-
dung die Waaren fortzuſchaffen.

Sollte ſich das Bebürfniß einer Agentur in Magdeburg herausſtellen, ſo wird
der Verein nicht anſtehen, auch an dieſem Platze einen Agenten zu beſtellen.

Die an den Verein zu richtenden Briefe werden unter Adreſſe
Der Direction des Saalſchifffahrts Vereins

Die Direction.
C. Trimpler.

erbeten.

Alsleben a. Saale, im April 1847.

II. Bretschneider a Naumburg Saute
Strickgarn-, Manufactur-, Band-, Poſamentir-waaren-, Zwirn- und Seiden-Lager.

Zur Meſſe in Leipzig Auerbachs Hof, Grimmaiſche

Straße Iſte Etage.

Grundſtücken-Verkauf. 3000, 2000, 1200, 1000, 900, 600,
Mehrere ſchöne Ritter- und Landgüter,

ein frequenter Gaſthof, eine Ziegelei mit
Feld, ſowie einige hieſige Häuſer ſind zu
verkaufen. Näheres durch den

Notar Glöckner in Leipzig,
Plauenſcher Hof.

ddIoddddddogvgvgvnuvggg yllg We e l e

300, 200 und 150 Thaler ſind auszulei-
hen durch den Secretair Kleiſt, große
Klausſtraße Nr. 96.

Ein ordentliches Dienſtmädchen findet
zum 1. Mai einen Dienſt, Leipzigerſtraße
Nr. 1640 im Garten.

hab
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So eben iſt bei uns erſchienen und in allen Buchhandlungen zu So eben iſt bei uns erſchienen und in allen Buchhandlungen zu

haben: habenUeber die DerNothwendigkeit nd Umwandelung religiöſe Wahn ſinn,
M a h I Un d S ch l a ch t ſt euer erläutert durch Krankengeſchichten.

v Ein Beitrageinem Bürger. zur Geſchichte der religiöſen Wirren der Gegenwart.
gr. 8. geh. Preis 5 Sgr. 6 VonDer bevorſtehende Vereinigte Landtag giebt uns Gelegen-eit die obige, bei uns ſo eben erſchienene Schrift eines Halle'ſchen Dr. Karl Wilhelm Jdeler

Buürgers zu empfehlen, welche von einem durchaus praktiſchen Geſichts Profeſſor der Medizin und Lehrer der pſychiatriſchen Klinik an der Friedrich Wilhelms
punkte aus und dürch Beiſpiele aus dem wirklichen Leben die Nach Univerſitat, dirigtrend er u der Mit wenden der e mehrerer gelehrten
theile der bisherigen Mahl- und Schlachtſteuer gegen eine Seſellſchaften Mitgliede und Correſpondenten.
beſſer vertheilte Einkommenſteuer auf das Beſte an das Licht 2 gr. 8. geh. 1 Thlr. 5 Sgr.

so c April 1847. Halle, April 1847.
C. A. Schwetſchke und Sohn. C. A. Schwetſchke und Sohn.

Das Großherzoglich Badiſche Staats-EiſenbahnLotterie-Anlehen
von Vierzehn Millionen Gulden, iſt eingetheilt in

ne 400,000 Stück Looſen, ein jedes à 20 Thaler oder 35 Gulden e
S rückzahlbar laut Geſetz vom 21. Februar 1845, unter Zuziehung von 33 Zinſen

durch Anhäufung des Kapitals und der Zinſen, mittelſt 400,000 Gewinne, die
zuſammen 30 Millionen 261495 Gulden betragen, und wie folgt eingetheilt ſind in: 14 Gewinne à fl. 50,000,
54 a 40,000, 12 à 35,000, 23 à 18,000, 2 à 12,000, 55 à 10,000, 40 à 5000, 2 à 4900, 58 à
4000, 366 à 2009, 194 à 1000, 1770 à 250 u. ſ. w.

Die Vertheilung der Gewinne findet mittelſt 160 Ziehungen zu Carlsruhe ſtatt, und zwar unter Aufſicht und Leitung
der öffentlichen Behörden.

Die nächste Ziehung ist am 31. Maf 1847.
Dieſe Staats-Lotterie iſt ohne Nieten, denn ein jedes Loos ſpielt in allen Ziehungen ſo lange mit, bis es

herauskommt, und muß, wenn es keinen größeren Treffer erlangt, wenigſtens fl. 42, und, je länger es liegen
bleibt, je mehr gewinnen. Es kann daher hierin jedes Kapital mit eben ſo viel Sicherheit und Garantie, als auch
mit Ausſicht und Anſpruch auf große Gewinnſte angelegt werden, ohne daß je irgend ein Verluſt zu befürchten
wäre.

Durch das unter zeichnete Bankhaus ſind jederzeit Original-Looſe zu beziehen, und werden ſolche nach einer jeden
Ziehung auch wieder von uns zurückgekauft. Plane und jede gewünſcht werdende Auskunft gratis.

Briefe, ſowie Sendungen von Geld, Caſſaſcheinen, Banknoten c. zu frankiren. Die Liſten werden nach der Ziehung prompt
zugeſandt. Auch über das Schickſal von anderen Staats-Lotterie-Looſen wird auf Verlangen unentgeltliche Aus

kunſt un erthent J. Nachmann S Söhne, BanquiersNB. Solide Geſchaftsleute, die ſich mit dem in allen Staaten in Mainz am Rhein.
erlaubten Verkauf dieſer Looſe befaſſen wollen belieben ſich deßfalls
an uns zu wenden.

Geſuch. e r welche Speditions- Anzeige.bereits längere Zeit im Materialgeſchäft Ers wringt is hiconditionirte, von angenehmem Aeußern Da die Eröffnung der Thüringiſchen Eiſenbahn nun auch bis hier er
tie folgt und dadurch der directe Güterverkehr zwiſchen Erfurt, Halle, Berlin,See n n h n nene Magdeburg Leinzig dec W. men w. unſer Shedetions

terkommen mit guter Behandlung und Geſchäft angelegentlich und verſichern die prompteſte Beförderung der Güter gegen

Salair. Frankirte Meldungen mit C. ne e d A: chNo. 4 bezeichnet befördert die Expedition ſt wir n re z ven uns errichteten regelmäßigen Fuhren nach
des Couriers Nürnberg, Würzburg, Frankfurt a. M. 2C.e ſondern auch durch eine ſtarke Concurrenz von Fuhrwerken überhaupt, welche unſer

Landquts- Verkauf. Platz bietet im Stande ſind, die pr. Eiſenbahn ankommenden, an uns adreſſirDaſſelbe h es Mor ten Güter nach allen Richtungen ſchnell und billig zu verladen, ſo hoffen wir jede Zu
gen guten lehmigten Sandboden, und wer- ſendung nach Wunſch beſorgen zu können und bitten um recht häufige Zuwendungen.
den 2 Pferde, 13 St. Rindvieh, Schwei Erfurt, im April 1847. Meſter S Schulze.
ne 2c., ſowie ſämmtliches gutes Jnventar rmit übergeben. Forderung 3000 Thlr. Nein zu Brath witz belegenes Back- Ein tüchtiger Colporteur, der ſchon län
die Hälfte Zahlung. Das Nähere ertheilt haus will ich von jetzt an verpachten hier- gere Zeit in dieſer Branche gearbeitet und
Wilh. Gähler in Schkeuditz auf Reflectirende mögen ſich deshalb bei gute Zeugniſſe aufzuweiſen hat, findet ſo

er mir melden. fort ein gutes Unterkommen durch dieSchweine jeden Alters verkauft das Brachwitzz, den 3. April 1847. Buchhandlung von Louis Garcke in

Rittergut Benkendorf. Schultze. Merſeburg.



Bekanntmachung.
Soolbad Elmen bei Gr. Salze.

Die Eröffnung der hieſigen Königlichen
Bade-Anſtalt, in welcher außer Soolbädern
auch Sooldunſt-, ruſſiſche, Soolſchwimm,
Soolſturz- und andere künſtliche Bäder ge
nommen werden, iſt für dieſes Jahr auf
den 15. Mai feſtgeſetzt.

Es wird hierbei bemerkt, daß Freibäder
nur auf Grund wirklicher Dürftigkeits-
und Armuths-Atteſte, welche von den Orts-
oder vorgeſetzten Behörden der Bittſteller
ausgeſtelt ſein müſſen, ertheilt werden
dürfen.

Elmen, den 29. März 1847.
Die Bade-Direetion.

Theune. Dr. Lohmeier.

Der auf den 28. April d. J. (Beilage
zu Nr. 78 des Cour.) von mir angeſetzte
Termin zur Auction verſchiedener mir ge-
gehöriger Hölzer wird nicht am gedachten
Tage, ſondern ſchon

am 26. April d. J.
von Vormittags 9 Uhr

abgehalten.
Nebra bei Großwaugen.

Chriſtian S
Beim Beginn des Schulunterrichts er

lauben wir uns auf unſer reichhaltiges La-
ger von Schulbüchern, Compen-
dien, Wörterbüchern, lateini-
ſchen und griechiſchen Claſſikern
aufmerkſam zu machen und empfehlen da-
bei noch ganz beſonders unſer ſehr bedeu-
tendes antiquar. Lager pädagogi-
ſcher und philologiſcher Bücher,
von welchem Cataloge ſtets zur Durchſicht
bereit liegen.

Jtrwa re Schmidt.
T ZDZJ SEin Kapital bis zur Höhe von 4000

Thaler kann zu Johanni dieſes Jahres ge-
gen gute Hypothek auf liegende Grund-
ſtücke zu 4 pCt. pro anno Zinſen ausge-
liehen werden.

Merſeburg, den 10. April 1847.
Gebr. Nulandt.

Zum I. Juli ſind Mehrere Logis, ein
großer Saal, auch Pferdeſtatl zu vermie-
then. F. E. Spieß, alte Poſt.

Ein geräumiger Boden mit Winden
ſteht zu vermiethen

gr. Ulrichsſtraße Nr. 70.

Feldſchlößchen.
Morgen, Mittwoch, Geſellſchaftstag.

h e

Die Seiden- und Modewaaren- Handlung
von

Heinrich Stephany,
Neunhäauſer und Steinſtraßen-Ecke,

zeigt einem geehrten Publikum den Empfang ſeiner neuen Meßwaaren in reichhaltiger,
geſchmackvoller Auswahl hiermit ganz ergebenſt an, und verſpricht bei feſten, doch
ws ſt billigen Preiſen eine unbedingt reelle Belknnng

rer rKunſt Anzeige. Heute
Das Nähere beſagen die Zettel.

Dienstag d. 13. d. M., eine große Vorſtellung.
W. Kolter, Director.

Das im hieſigen Orte belegene Frodr.
Merbitzſche Gehöfte, beſtehend aus Wohn-
haus, Scheune, Stallung, Hofraum und
Garten, ſteht aus freier Hand zu verkau-
fen. Es eignet ſich daſſelbe für Gewerb-
treibende und vorzüglich zum Betriebe der
Lohgerberei. Nähere Auskunft ertheilt

Dorf-Alsleben a./S.,
den 12. April 1847.

Emicke sen.
Auf dem Gehöfte des vorſtehend Unter

zeichneten ſteht ein rother Zuchtbulle, 3 Jahr
alt zu vertauſen

Logisveränderung.
Meinen werthgeſchätzten Kunden die er

gebenſte Anzeige, daß ich nicht mehr in
Nr. 1287 wohne, ſondern meine Schmiede
nach Nr. 1281 verlegt habe und bitte auch
zugleich um ihr ferneres Zutrauen.

Halle, den 12. April 1847.
Stock, Schmiede-Meiſter.

BRoman-Cement
in beſter friſcher Qualität billigſt bei

SS. C M. Simon in Halle,
kleine Ulrichſtr Nr. 998 999.

Ein Ziegelbrennereimeiſter wird verlangt.

Näheres in Halle Nr. 880 bei F. G.
ſtarb in Folge eines Schlages ganz uner-
wartet und

roh man
Ein junges Sebildetes Mädchen von 21

Jahren die ſowohl in der Wirthſchafts
Führung wie im Kleidermachen, Weißnä- lob Liebezeit,

Waſchen und Plätten ſehr erfahrenhen
iſt, ſucht bei einer ſoliden Herrſchaft ein

HausVerkauf.
Es ſteht aus freier Hand zu verkaufen

ein Wohnhaus mit Hintergebäuden, nahe
am Markte, in der Hauptſtraße, ſogenann-
ten Judengaſſe, neben dem Stadtſecretair
Hrn. Hoffmann und Schloſſermeiſter Fah-
rig, im Jahre 1833 neu erbaut, die Hin-
tergebäude 1846. Jn dieſem Hauſe lege
ich für Artern und Umgegend mein Ge-
ſchäft als Uhrmacher nieder; die Bequem-
lichkeiten des Hauſes ſind ſo angelegt, daß
es ſich zu jedem Handelsgeſchäft eignet. Jch
habe Termin den 17. April er. Nachmittags
3 Uhr im gedachten Hauſe anberaumt und
lade ich Dispoſitions und Zahlungsfähige
dazu ergebenſt ein. Auch bin ich erbötig,
mit Fremden vor dem Termine abzuſchließen,

Artern, den 2. April 1847.
Börner, rmacher

J— —TDDTZJ —DS 2r———DEin Candidat der Aheologie ſucht eine

Stelle als Hauslehrer. Er war bis jetzt
als ſolcher mehrere Jahre im Hauſe eines
Geiſtlichen und kann im Franzöſiſchen und
der Muſik unterrichten. Auf portofreie
Nachfragen das Nähere beim Kaufmann
Herrn Förſter in Halle, Ranniſcher

Steinweg.

See eFamilien Vechetchten.

Todes Anzeige.
Am lIſten Oſterſeiertage früh 7 Uhr

nach einem nur 2tägigen Kran
kenlager ſanft und ruhig unſer Gatte, Va-
ter und Schwiegervater, Johann Gott-

in einem Alter von 62
Jahren.

Allen Verwandten und Freunden wid-
Unterkommen und bittet desfallſige Offer- men wir dieſe betrübende Anzeige ſtatt be-
ten in der Expedition des Halliſchen Cou-
riers unter B. S. Nr. 5 zugeben

Ein Fortepieno in a Flugelform lcht, n we

gen Mangel an Raum zu verkaufen oder
zu vermiethen gr. Ulrichsſtraße Nr. 28.

Se n

t Ehrhardt.

Gebauerſche Buchdruckerei.

o o0doB”BQddalogrrrrrweo wo

ſonderer Meldung, fühlen uns aber auch
gedrungen, für die ſo vielfach bewieſene

Theilnahme bei der Beerdigung des Dahin-
geſchiedenen unſeren tiefgefühlteſten Dank

hierdurch auszuſprechen.

Bitterfeld, am 7. April 1847.
Die Hinterbliebenen.
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Couriers,
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Extra-Beilage zu Nr. 85

des

Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Dienstag, den 13. April 1847.

Deutſchland.
Berlin, d. 11. April. (Allg. Pr. Ztg.) Die feier-

liche Eröffnung des erſten Vereinigten Landtags hat heute
in der durch das geſtern in unſerem Blatte gegebene Pro-
gramm (ſ. unten) bezeichneten Weiſe ſtattgefunden. Das
Nähere werden wir mit der Thron-Rede Sr. Majeſtät des
Königs unſeren auswärtigen Abonnenten in einem morgen
fruüh von hier abgehenden Extrablatte mittheilen.

Programmfür die feierliche Eröffnung des erſten Vereinigten
Landtags in Berlin am Sonntag den 11. April 1847.

1. Am Sonntag den 11. April 1847, als an dem zur feierli-
chen Eröffnung des erſten Vereinigten Landtags in Berlin beſtimm-
ten Tage, Morgens 9 Uhr, begeben ſich die Mitglieder des Verei-
nigten Landtags, mit den ihnen ertheilten Eintritts- Karten verſe-
hen, zur gottesdienſtlichen Feier, die evangeliſchen Mitglieder in die
Hof ne e Kirche die katholiſchen Mitglieder in die St. Hed
wigs- Kirche.9 z. 2. Jn der Hof und Domkirche ſind für die Mitglieder des
Vereinigten Landtags Plätze in dem Schiff der Kirche vorbehalten,
zu denen ſie den Eingang durch das Haupt Portal an der Luſtzar-
ten Seite nehmen. Für die Staats Miniſter iſt eine ChorAbthei-
lung, dem Königlichen Stuhle gegenüber, beſtimmt die Abtheilung
für das Corps diplomatique bleibt für daſſelbe reſervirt. Jn der
St. Hedwigs Kirche ſind die Plätze in gleicher Anordnung vorbe-

alten.v F. 3. Nach beendigtem Gottesdienſte begeben ſich die Mitglieder

des Vereinigten Landtags nach dem Königlichen Schloſſe. Sie neh-
men durch das Portal Nr. 5. den Aufgang bei der Wendeltreppe und
verſammeln ſich: die Mitglieder des Herrenſtandes in der Kammer
vor dem Weißen Saale, die Mitglieder der drei anderen Stände in
der Bilder Gallerie, und die Staats Miniſter in dem grunen Sa-
lon, neben der Bilder Gallerie. Die Generalität, die Wirklichen
Geheimen Räthe, die Räthe erſter Klaſſe, die Mitglieder des Staats
Raths, die anweſenden Präſidenten der Landes Kollegien, die Biſchofe
der evangeliſchen Kirche, die Hofe und Dom-Geiſtlichen, der Probſt
der St. Hedwigs Kirche, der Ober Bürgermeiſter und der Vorſteher
der Stadtverordneten von Berlin, der Rektor der Univerſität, der
vorſitzende Secretair der Akademie der Wiſſenſchaften und der Direk-
tor der Akademie der Kunſte haben ſich auf dem oben bezeichneten
Wege nach dem Weißen Saale begeben und in der ihnen durch die
als Ceremonienmeiſter fungirenden Kammerherren, Grafen von Sal-

un und von Zaſtrow, angewieſenen Abtheilung auf
eſtellt.s S. 4. Die Mitglieder des Standes der Ritterſchaft, der Städte

und der Land Gemeinden werden provinzenweiſe, unter Vortritt ih-
rer Marſchälle, durch den Geheimen Ober Regierungs Rath von
Maſſow und den Geheimen Regierungs Rath, Freiherrn von
Schleinitz, in den Weißen Saal zu den fur ſie zu den Landtags
Sitzungen beſtimmten Plätzen geführt. Die Marſchälle ſtellen ſich
dem Throne gegenuber vor den Sitzen ihrer Provinzen auf. Dem-
nächſt treten die Mitglieder des Herrenſtandes, unter gleicher Fuh-
rung, in den Weißen Saal und nehmen die fur ſie beſtimmten Plätze
ein. Sodann begeben ſich die Staats Miniſter in den Weißen Saal
und treten zur linken Seite des Throns.

H. 5. Fur Jhre Majeſtät die Königin und für Jhre Kö-
nigliche Hoheit die Prinzeſſin von Preußen, ſo wie fur die
Gefolge Allerhöchſt und Hochſtderſelben, ſind die oberen Hallen im
Weißen Saale eingerichtet.

8. 6. Seine Königliche Hoheit der Prinz von Preußen und
Jhre Königliche Hoheiten die großjahrigen Prinzen des Königlichen
Hauſes haben ſich in den Kammern Königs Friedrich I. Majeſtät
verſammelt; die Gefolge Höchſtderſelben in der davorliegenden boi-
ſirten Kammer.

S. 7. Für die minderjaährigen Prinzen und Prinzeſſinnen des
Königlichen Hauſes, Königliche Hoheiten, mit Hoöchſtihrer Begleitung;
fur Seine Königliche Hoheit den Prinzen Auguſt von Wurttem-
berg, fur Jhre Hoheiten die Herzoge Wilhelm von Mecklen-
burg- Schwerin und Georg von Mecklenburg Strelitz,
für die Prinzen Woldemar zu Schleswig-Holſtein und Jo
hann zu Schleswig-Holſtein-Glücksburg Durchlauchten,
fur Jhre Durchlaucht die Herzogin von Sagan-Talleyrand und
für die Gräfin von Kielmannsegge, geb. Freyin von Stein,
ſo wie vom Corps diplomatique für die Chefs der Miſſionen und
reſp. deren einſtweilige Stellvertreter ſind in den oberen Hallen im
Weißen Saale die Sitze reſervirt, welche durch den als Ceremonien-
meiſter fungirenden Kammerherrn Geheimen Legations Rath Frei-
herrn von Schleinitz, werden näher bezeichnet werden. Der Zu
gang zu dieſen Hallen iſt von dem Schloß Portale Nr. 4. aus.

8. Nachdem die Verſammlung im Weißen Saale geordnet iſt,
macht Sr. Majeſtät dem Könige der fur den Vereinigten Land
tag Allerhöchſt beſtellte Kommiſſarius Staats Miniſter des Jnnern
von Bodelſchwingh, daruber Meldung. Allerhoöchſtdieſelben er
heben Sich, unter Vortritt der Hof-Chargen, gefolgt von den Ge
neral und Flügel Adjutanten und dem Geheimen Kabinets-Rathe,
nach dem Ritterſaale, in welchen inzwiſchen Se. Königl. Hoheit der
Prinz von Preußen und die anderen großjährigen Prinzen des
Königlichen Hauſes, Königl. Hoheiten, eingetreten ſind. Sobald Se.
Majeſtät in dem Ritterſaale angelangt ſind, ſetzt ſich der Zug
nach dem Weißen Saale in folgender Ordnung in Bewegung:

der Hof Marſchall Graf Keller;
die Hof Chargen (die nach dem Patente jüngſten voran);
der Ober Marſchall, Staats Miniſter Freiherr von Werther,

mit dem Ober Marſchallſtabe;
die e a ſgnten: unmittelbar vor Seiner Majeſtät dem

onigedas Reichs Panier, getragen von dem General der Jnfanterie,
Kriegs Miniſter von Boyen, begleitet von den Genera-
len à la Suite von Below und von Forſtner; rechts
des Paniers

die Krone, getragen von dem General der Jnfanterie, General
Adjutanten Freiherrn von dem Kneſebeck; dicht davor

der Reichsapfel, getragen von dem General der Jnfanterie,
von Krauſeneck; links des Paniers

das Scepter, getragen von dem General der Jnfanterie, Frei-
herrn von Muffling, und vor demſelben

das Reichsſchwert, getragen von dem General der Jnfanterie,
General Adjutanten von Natzmer.

(Die zwei Garde du Corps Offiziere zur Eskorte der Reichs Jn
ſignien ſeitwaärts derſelben).

Seine Majeſtät der Köönig,
Jhre Königl. Hoheiten der Prinz von Preußen und die ande-

ren Prinzen des Königlichen Hauſes
die General und Flugel Adjutanten und der Geheime Kabinets

Rath Sr. Majeſtat des Königs, und die Hofſtaaten des Prin
zen von Preußen und der anderen Prinzen Königliche Ho
heiten.
d. 9. Bei dem Eintritt Seiner Majeſtät des Königs in

den Weißen Saal hat ſich die Verſammlung von ihren Sitzen g
ben. Seine Majeſtät nehmen auf dem Throne Platz. Jhre Kö-
nigl. Hoheiten der Prinz von Preußen und die anderen Prinzen
des Königlichen Hauſes treten zur Rechten des Thrones. Der Ge-
neral der Jnfanterie Kriegs Miniſter von Boyen, hat ſich zuvor
mit dem Reichs Panier rechts, der General der Jnfanterie, von
Natzmer, mit dem Reichsſchwerte links hinter die Thron Tabou-
rets geſtellt; der General der Jnfanterie, Freiherr von dem Kne-
ſebeck, hat die Krone auf das rechts dem Thronſeſſel zunächſt ſte-
hende Tabouret, der General der Jufanterie, Freiherr von. Müff
ling, das Scepter auf das links ſtehende Tabouret und der Gene-
ral der Jnfanterie, von Krauſeneck, den Reichsapfel auf das an
dere ſtehende Tabouret gelegt, und haben ſich auf die nächſtfolgende
Thronſtufe, den Reichs Jnſignien zur Seite geſtellt. Der Königli-



che Landtags Kommiſſarius, Staats- Miniſter von Bodelſchwingh,
iſt an die linke Seite des Thrones neben die untere Stufe getreten,
die Hof Chargen haben ſich zu Seiten des Thrones hinter die Prin

Königl. Hoheiten und reſp. zu den Staats Miniſtern und die
eneral Majors von Below und von Forſtner rechts neben die

untere Thronſtufe in Nähe des Reichs Paniers geſtellt; die beiden
Eskorte Offiziere ſind zu Seiten des Thrones zurückgetreten; die Ge
neral und Flügel- Adjutanten, der Geheime KabinetsRath, ſo wie
die Gefolge der Prinzen Königl. Hoheiten, behalten in dem zwiſchen
dem Eingange und den Sitzen der Mitglieder des Herrenſtandes frei
gelaſſenen Raume Platz.

d. 10. Nach beendigter Thronrede übergeben Seine Majeſtät
der König den Marſchallen, welchen Allerhöchſtdieſelben den Vor-
ſitz in den Verſammlungen zu übertragen beſchloſſen haben, die Mar-
ſchallſtäve als Zeichen ihrer Würde, worauf der Staats Miniſter
von Bodelſchwingh auf Allerhöchſten Befehl den Vereinigten
Landtag für eröffnet erklärt.

11. Demnachſt erheben Sich Seine Majeſtät der Kö-
nig vom Throne und begeben Sich im Z3uge in der oben gedachten
u nach dem Ritterſaale und in Allerhöchſtihre Appartements
urück.t 9. 12. Mit Ausführung der vorſtehenden Anordnungen iſt von

Seiner Majeſtät dem Könige der Hofmarſchall Graf Keller
beauftragt worden.

Berlin, den 6. April 1847.
Auf Seiner Königlichen Majeſtät Allergnädigſten Spezial- Befehl.

von Bodelſchwingh.
Die Einladung zu der Feierlichkeit erfolgt durch Ueberſendung

des Programms.
ecnckeeeeeeS

Reglementüber den Geſchäftsgang bei dem Vereinigten Landtage.
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preu-

ßen 2c. 2c.
verordnen uber den Geſchaäftsgang bei dem Vereinigten Landtage,
auf den Antrag Unſeres Staats Miniſteriums was folgt:
g. 1. Form der Eröffnung und Schließung des Vereinigten Land-

tages.
Der Vereinigte Landtag wird von Uns in Perſon oder durch den

von Uns zu ernennenden Kommiſſarius eröffnet und geſchloſſen. Der
Eröffnung geht eine gottesdienſtliche Feier vorher.

2. Stellung des Königlichen Kommiſſarius.
Unfer Kommiſſarius iſt die Mittelsperſon für alle Verhandlun-

en mit dem S irigres Landtage. Er übergiebt demſelben UnſereSrepeſttionen und alle ſonſt von der Regierung ausgehende Mitthei-

ungen und empfängt deſſen Erklärungen, Gutachten und Eingaben
aller Art. An ihn hat der Vereinigte Landtag ſich wegen jeder Aus
kunft, ſo wie wegen der Materialien deren er bedarf, zu wenden.

g. 3. 1. Geſchaftsgang in den Fällen der gemeinſchaftlichen Be
rathung ſaämmtlicher Stände.

Ueber den Geſchaftsgang für diejenigen Fälle, in welchen nach9. 14 der Verordnung über die Bildung des Vereinigten Landtages

die beiden Verſammlungen des Herrenſtandes und der übrigen
Stande die künftig die Namen Kurie der Fuürſten, Grafen und
Herren oder Herrenkurie““ und Kurie der Ritterſchaft, Städte
und Landgemeinden oder „„Kurie der drei Stände“ führen ſollen,
zu gemeinſchaftlicher Berathung und Beſchlußnahme zuſammentreten,
werden nachſtehende (89. 4 24) Vorſchriften ertheilt.

4. Stellung des Marſchalls.
Dem Marſchall der Herrenkurie, welchem in den im 8. 3 er-

wähnten Fallen die Geſchafts Leitung und der Vorſitz zuſteht, wer-
den Unſere Propoſitionen, ſo weit ſie die im Z. 14 der Verordnung
bezeichneten Gegenſtände betreffen und alle ſonſt von der Regierung
ausgehende, auf dieſe Gegenſtände bezügliche Mittheilungen zugefer-
tigt, und bei ihm haben die Mitglieder ihre Anträge einzureichen.
Er beruft und ſchließt die einzelnen PlenarVerſammlungen. Von
ſeiner Anordnung hangt zunächſt Alles ab, was auf Ruhe und Ord-
nung in der Verſammlung und auf Beſchleunigung der Arbeiten Be
zug hat. Wenn ein Mitglied dauernd verhindert iſt, an den Ge-
ſchaften Theil zu nehmen ſo muß dies dem Marſchall angezeigt
werden, welcher davon Unſeren Kommiſſarius in Kenntniß zu ſetzen
hat, damit, wenn das verhinderte Mitglied ein Abgeorordneter iſt,
deſſen Stellvertreter einberufen werde

g. 5. Ordner.
Zur Unterſtützung des Marſchalls bei Aufrechterhaltung der Ord-

nung in den Verſammlungen wird von dem Landtags-Marſchall jeder
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Provinz für jeden Stand ſeiner Provinz aus den dieſem Stande an
W Abgeordneten ein Ordner ernannt. Dieſe Ordner haben,
o oft es nöthig iſt, beim Zählen der anweſenden Mitglieder und

derjenigen welche bei Abſtimmungen aufgeſtanden oder ſitzen geblie-
ben ſind, mitzuwirken. Sie haben ferner die Namen derer, welche
das Wort verlangen, zu vermerken und dem Marſchall mitzutheilen,
auch bei Wahlhandlungen die Stimmzettel einzuſammeln. Für den
Herrenſtand werden die Funktionen der Ordner von den Secretairen
deſſelben (9. 25 a.) verrichtet.

6. Secretaire.
Der Marſchall der Herrenkurie ernennt im Einvernehmen mit

dem Marſchall der Kurie der drei Stande acht Secretaire, aus jeder
Provinz einen. Dieſelben haben ihn bei der Geſchäftsführung, na
mentlich durch Verleſung der eingegangenen Schriften und bei Be
wirkung der Abſtimmungen zu unterſtützen und in den Plenar Ver
ſammlungen das Protokoll zu führen. Zu den vorkommenden Schrei
bereien, ſo wie zu der ſonſt etwa erforderlichen Aſſiſtenz der Secre-
taire, ſowohl in den Plenar- Verſammlungen als auch außerhalb
derſelben, kounnen von dem Marſchall geeignete Beamte unter Zu
ſtimmung Unſeres Kommiſſarius angenommen werden.

7. Ernennung von Abtheilungen.
Jeder Plenar Berathung muß eine Vorbereitung durch eine Ab

theilung vorausgehen. Dieſe Abtheilungen hat der Marſchall der
Herrenkurie im Einvernehmen mit dem Marſchall der Kurie der drei
Stande, mit angemeſſener Berückſichtigung der verſchiedenen Provin
zen und des Stimm Verhaltniſſes der verſchiedenen Stände, zu er
nennen und die Vorſitzenden derſelben zu beſtimmen.

g. 8. Erſte Verleſung der Propoſitionen.
Unſere Propoſitionen, ſo wie die ſonſt von der Regierung aus

gehenden Mittheilungen, ſind, ehe ſie den Abtheilungen überwieſen
werden, in einer Plenar- Verſammlung zu verleſen.

d. 9. Behandlung der Sachen in den Abtheilungen.
Die einzelnen Abtheilungen treten zur Berathung der ihnen
überwieſenen Sachen auf die Einladung des Vorſitzenden zuſammen.
Dieſer hat den Geſchaftsgang zu leiten und die Referenten zu er
nennen.

10. Berathung in denſelben
Der Vortrag des Referenten kann ſowohl mündlich als ſchrift

lich erſtattet werden. Nach Beendigung dieſes Vortrages in der Ab
theilung beginnt deren mündliche Berathung. Ergiebt ſich dabei eine
Verſchiedenheit der Meinungen, ſo hat der Vorſitzende die zu ent
henen Fragen aufzuſtellen und die Abſtimmung darüber zu ver-
anlaſſen.
d. 11. Abfaſſung der Protokolle und Gutachten der Abtheilungen.

Ueber die Berathung und deren Ergebniſſe 10) iſt ein Pro
tokoll zu führen und von allen anweſenden Mitgliedern der Abthei-
lung zu vollziehen. Jn der Regel wird auf Grund dieſes Protokolls
ein beſonderes Gutachten von dem Referenten entworfen, welches
hiernächſt in der Abtheilung zu verleſen und nach erfolgter Geneh
migung in einer von allen anweſenden Mitgliedern zu vollziehenden
Reinſchrift nebſt den bezüglichen Schriftſtucken durch den Vorſitzenden
dem Marſchall des Herrenſtandes einzureichen iſt. Jn einfachen Sa
chen kann das Protokoll die Stelle des Gutachtens vertreten.

d. 12. Theilnahme Königlicher Beamten an den Abtheilungs
Berathungen.

Unſere Staats Miniſter ſo wie die von Uns abgeordneten Be
amten Verordnung über die Bildung des Vereinigten Landtages vom
3. Februar d. J. g. 22), können den Berathungen der Abtheilungen
beiwohnen, um wo ſie es nöthig finden Aufklärung zu geben und
Mißverſtaändniſſe zu berichtigen. Die Staats Miniſter ſind jedoch
befugt, ſich hierbei durch andere geeignete Beamte vertreten zu laſſen.
Es muß daher vor dem Beginn einer jeden Berathung in den Ab-
theilungen von deren Gegenſtande Unſerem Kommiſſarius zur erfor-
derlichen weiteren Benachrichtigung Kenntniß gegeben werden.

9. 13. Vertheilung der Abtheilungs-Gutachten.
Das Gutachten der Abtheilung 11) wird gedruckt. Jedes

Mitglied der Plenar- Verſammlung erhält ein Exemplar zu ſeiner
Jnformation, und eine angemeſſene Anzahl von Exemplaren iſt zur
Verfügung Unſeres Kommiſſarius zu ſtellen. Bei Vertheilung des
Gutachtens ernennt der Marſchall des Herrenſtandes zugleich den Re-
ferenten fur den Vortrag in der Plenar Verſammlung.

g. 14. Verhandlung in den Plenar- Verſammlungen
Jn der Plenar Verſammlung fuhrt der Marſchall den Vorſitz.

Auf beiden Seiten des Marſchalls ſitzt der Herrenſtand. Die Abge
ordneten nehmen ihre Plätze nach Provinzen und in dieſen nach Stän



den ein. Die Verhandlung beginnt mit Verleſung des Gutachtens
der Abtheilung durch den Referenten hiernächſt eröffnet der Mar
ſchall die mundliche Berathung.

g. 15. Regeln für die PlenarBerathung.
Für dieſe Berathung 14) gelten folgende Regeln:

a) Jedes Mitglied, welches zu reden verlangt, zeigt dies durch
Aufſtehen an und begiebt ſich, nachdem es dazu von dem Mar
ſchall aufgefordert worden, auf den zum Reden beſtimmten
Platz. Kein Mitglied darf von einem anderen als von dieſem
Platz aus reden.

Verlangen mehrere Mitglieder zugleich das Wort, ſo beſtimmt
der Marſchall die Reihefolge der Redner.

o) Dieſe We e gilt weder für die Prinzen Unſeres Königli-
chen Hauſes noch für Unſere Staats Miniſter und diejenigen
Unſerer Beamten, welche in Unſerem Auftrage der Berathung
beiwohnen; dieſelben erhalten das Wort ſo oft ſie es verlan
gen, und ſind befugt, von ihren Sitzen aus zur Verſammlung
zu ſprechen. Auch kann der Marſchall dem Referenten außer
der Reihe das Wort ertheilen, um Aufklärungen zu geben oderdige er ſandaige zu beſeitigen. Daſſelbe gilt von ſolchen Mit-

gliedern, welche Bemerkungen, die ſich auf ihre Perſon bezie-
hen, ſofort kurz zu berichtigen wünſchen.

4) Das Verleſen ſchriftlich abgefaßter Reden iſt unzuläſſig
e) Die Reden dürfen nur an den Marſchall gerichtet werden.

Wer en einmiſcht, welche den Gegenſtand der Bera-
thung nicht betreffen oder von der zur Erörterung ſtehenden
Frage abſchweifen, iſt von dem Marſchall an die Ordnung zu
erinnern.

g) Neue zur Sache gehörende Vorſchläge werden nur dann in Er-
wägung genommen, wenn ſie dem Marſchall von dem Propo-
nenten vor der Sitzung ſchriftlich eingereicht ſind und auf An
frage des Marſchalls von 24 Mitgliedern durch Aufſtehen un
terſtuützt werden. Der Marſchall kann jedoch in einzelnen Fal-
len, wenn die ſtrenge Befolgung dieſer Vorſchrift erhebliche
Uebelſtände herbeiführen wurde, Ausnahmen davon geſtatten.

k) Der Marſchall iſt berechtigt, die Redner, ſo oft er es zur Lei-
tung der Debatte nöthig findet, zu unterbrechen. Außerdem
darf kein Redner in ſeinem Vortrage unterbrochen werden.

Wenn Niemand weiter das Wort verlangt, ſo erklärt der Mar-
ſchall die Berathung für geſchloſſen. Derſelbe iſt auch befugt, wenn
er die Erörterung des Gegenſtandes für erſchöpft hält, die Verſamm-
lung hierauf aufmerkſam zu machen. Widerſprechen alsdann 24 Mit-
glieder der Schließung der Berathung, und findet ſich der Marſchall
hierdurch nicht veranlaßt, die Fortſetzung der Berathung ſelbſt nach-
zugeben, ſo iſt die Frage: „ob jener Widerſpruch zu berückſichtigen
ſei?“ zur Abſtimmung zu bringen.

ſ. 16. Stellung der Fragen.
Nach dem Schluſſe der Berathung ſtellt der Marſchall die aus

derſelben ſich ergebenden Fragen und beſtimmt deren Reihefolge.
Die Fragen ſind ſo zu ſtellen daß ſie mit Ja oder Nein oder durch
eine einfache Alternative erſchöpfend beantwortet werden kounnen. Den
Mitgliedern der Verſammlung ſind zwar Erinnerungen gegen dieStellung der Fragen und deren Reihefolge geſtattet; dem Ermeſſen

des Marſchalls bleibt aber überlaſſen ob und inwiefern dieſe Erin-
nerungen zu beruckſichtigen ſind.

S. 17. Annahme ohne Abſtimmung.
Bei Fragen, über welche ſich eine Meinungsverſchiedenheit nicht

geäußert hat, iſt keine Abſtimmung erforderlich. Auch bedarf es
nicht ſogleich der Abſtimmung, wenn ſich bei der Diskuſſion ein
Uebergewicht fur eine der verſchiedenen Meinungen kundgegeben hat.
Dem Marſchall ſteht in ſolchem Falle frei, der Verſammlung zu er
klaren daß er dieſe Meinung für die der Mehrheit annehmen werde,
ſofern nicht 24 Mitglieder widerſprechen ſollten. Erfolgt ein ſolcher
Widerſpruch ſo muß abgeſtimmt werden. Die Faſſung der an den
Vereinigten Landtag gelangenden Geſetz oder Verordnungs-Ent-würfe bleibt von der Verglbung und Abſtimmung deſſelben ausge-

ſchloſſen.
S. 18. Form der Abſtimmung.

Die Abſtimmung geſchieht der Regel nach durch Aufſtehen und
Sitzenbleiben, ausnahmsweiſe durch namentlichen Aufruf aller an
weſenden Mitglieder nach alphabetiſcher Ordnung, jedoch ſo, daß
von Frage zu Frage um einen Buchſtaben fortgerückt wird. Die
Prinzen Unſeres Königlichen Hauſes geben ihre Stimme zuletzt, unmittelbar vor dem Marſchall ab. Sei Stimmengleichheit giebt die

Stimme des Marſchalls den Ausſchlag. Die Abſtimmung durch na
mentlichen Aufruf muß allemal ſtattfinden, wenn der Marſchall ſie
fur nöthig halt oder 24 Mitglieder ſie verlangen.
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g. 19. Geſchaftsgang bei der Sonderung in Theile.
Bei der Sonderung in Theile (S. 17. der Verordnung) hat, wenn

ſie nach Provinzen ſtattfindet, in der Verſammlung der zur beſon
deren Berathung zuſammentretenden Mitglieder der Provinz deren
Landtags Marſchall und, wenn die Sonderung nach Standen ſtatt
findet, in dem zur beſonderen Berathung zuſammentretenden Stande
der Marſchall der Herren Kurie den Vorſitz zu ubernehmen; derſelbe
kann aber einen der Marſchalle der Provinzial Landtage damit be
auftragen. Ein Stimmrecht hat der Vorſitzende eines zur beſonde-
ren Berathung zuſammentretenden Standes hierbei nur, wenn er
dieſem Stande angehoört.

S. 20. Abfaſſung des Protokolls.
Das über die Berathung und deren Ergebniſſe aufzunehmende

Protokoll muß außer einer kurzen Darſtellung des geſchichtlichen Ver
laufs der Verhandlung

a) die zur Abſtimmung gebrachten Fragen in wortliche Faſſung,
b) die Reſultate der Abſtimmungen, und
c) die ohne Abſtimmung gefaßten Beſchlüſſe

enthalten.
S. 21. Feſtſtellung deſſelben

Das Protokoll wird in einer der nächſten Plenar- Verſammlun
gen verleſen. Wer gegen das Protokoll eine Erinnerung macht iſt
verpflichtet, eine derſelben entſprechende, beſtimmt formulirte Faſſun
vorzuſchlagen Entſtehen daruber Differenzen welche der Marſcha
nicht ſogleich beſeitigen kann, ſo hat derſelbe ohne Geſtattung einer
Diskuſſion die Abſtimmung darüber zu veranlaſſen: ob die Abande
rung angenommen werden ſoll oder nicht. Die von der Verſamm
lung gefaßten Beſchlüſſe durfen, bei Gelegenheit der gegen das Pro
tokoll erhobenen Erinnerungen, nicht angefochten werden. Das Pro
tokoll iſt von dem Marſchall, den Referenten und zwei Secretairen
zu vollziehen.

22. Abfaſſung und Vollziehung der ſtandiſchen Erklärung.
Auf Grund ſammtlicher Verhandlungen wird von dem Referen-

ten oder demjenigen, welchen der Marſchall dazu beſtimmt, die Er-
klarung der Stande abgefaßt, welche in einer anderweiten Plenar-
Verſammlung zu verleſen und nach erfolgter Genehmigung in einer
in gleicher Weiſe, wie das Protokoll (8. 21.), zu vollziehenden Rein
ſchrift durch den Marſchall Unſerem Kommiſſarius zu übergeben iſt.

8. 23. Vertheilung der Protokolle.
Die Protokolle über die Plenar Berathungen werden gedruckt
jedes Mitglied erhält zwei Exemplare zu ſeinem Gebrauche, und eine
angemeſſene Anzahl von Exemplaren iſt Unſerem Kommiſſarius zum
Gebrauche für die Regierung zu überweiſen.

H. 24. Veroöffentlichung der Berathungen
Zur vollſtändigen Aufzeichnung der Plenar Verhandlungen wer

den vereidigte Stenographen angeſtellt. Die von denſelben abgefaßten
Berichte über die Verhandlungen jeder Sitzung ſind durch den Secre-
tair, welcher in derſelben das Protokoll geführt hat, unter Zuziehung
eines zweiten Secretairs zu prüfen und nach Befinden zu berichtigen,
wobei dieſelben jede etwa vorgekommene verletzende Aeußerung daraus
zu entfernen haben Die Berichte gelangen ſodann an den Marſchall
zur Genehmigung worauf ſie, wenn der Vereinigte Landtag die Ber
öffentlichung ſeiner Verhandlungen wünſcht ohne weitere Cenſur, mit
Nennung der Namen durch vollſtändigen Abdruck in der Allgemei-
nen Preußiſchen Zeitung zur öffentlichen Kenntniß gebracht wer
den. Es ſteht jedoch dem Vereinigten Landtage jederzeit frei, diejeni
gen Verhandlungen, bei welchen er es für angemeſſen erachtet, von
der Veröffentlichung auszuſchließen. Eben ſo iſt Unſer Kommiſſarius
befugt, die Veröffentlichung einzelner Verhandlungen zu unterſagen.

F. 25. II. Modificationen vorſtehender Beſtimmungen (88 4 bis 24)
für die abgeſonderten Verſammlungen des Herren Standes und der

ubrigen Stände.
Die vorſtehenden Beſtimmungen (99. 4 bis 24) gelten auch für

den Geſchäftsgang in den beſonderen Verſammlungen der Kurie der Für-
ſten, Grafen und Herren und der Kurie der Ritterſchaft, Städte und
Landgemeinden, jedoch mit folgenden Modificationen:

a) Jn der Kurie der Ritterſchaſt, Städte und Landgemeinden gebuüh-
ren alle in den 88. 4 bis 24 dem Marſchall der Herren Kurie
überwieſenen Functionen dem Marſchall der Kurte der drei Stände.

b) Aus dem Herrenſtande werden zu den im Z. 8 bezeichneten Ver
richtungen nur zwei Secretaire ernannt.

c) Jn den Plenar Ver ammlungen der Herrenkurie reden die Mit-
glieder, welchen der Marſchall das Wort giebt ſtehend von ihren
Plätzen aus.



4) Jn Stelle der in den g. 15, 17 und 18 vorgeſchriebenen Zahl
von 24 Mitgliedern tritt für die Plenar Berathungen der Herrenkurie die Zahl von 6 Mitgliedern.

e) Wenn in der Kurie der drei Stände die Abgeordneten eines Stan
des in Treile gehen, ſo fuhrt in dem zu abgeſonderter Berathung
zuſammentretenden Stande der Marſchall der Kurie der drei Stän
de ſelbſt den Vorſitz. Ein Stimmrecht gebührt ihm dabei nur,
ſofern er dieſem Stande angehört. Wenn die Abgeordneten einer
Provinz von dem Rechte der Sonderung in Theile Gebrauch ma-
chen, ſo treten dieſelben jedoch nur für den jedesmal vorlie
genden b. ſonderen Zweck mit den dem Herrenſtande angehören
den Mitgliedern des Landtages dieſer Provinz unter dem Land-
tags Marſchall der Provinz zu abgeſonderter Berathung zuſammen.

Jn gleicher Weiſe wird verfahren, wenn Wir dem Vorbehalte
in F. 17 der Verordnung über die Biidung des Vereinigten Landtages
zufolge, von einer der acht Provinzen deſſlben ein abgeſondertes Gut
achten erfordern. Wird ein ſolches Gutachten von einem der drei
durch Abgeordnete vertretenen Stände erfordert, ſo gebührt die Ge
ſchäfts Leitung und der Vorſitz in den Verſammlungen dem Marſchall
der Kurie der drei Stände, der aber ein Stimmrecht dabei nur dann
auszuüben hat, wenn er dem zu abgeſonderter Berathung zuſammen
treteuden Stande ſelbſt angekört. Der Marſchall kann in ſolchen Fäl-
len die Führurg des Vorſitzes anch einem von iym auszuwählenden
Abgeordneten des betreffenden Standes übertragen.

Beſondere Vorſchriften fur dieſe Verſammlungen.
Behandlung der Petitions Anträge

Außerdem werden fur die beſonderen Verſammlungen der Kurie
der Fürſten Grafen und Herren und der Kurie der Ritterſchaft,
Städte und Landgemeinden noch nachſtehende Vorſchriften ertheilt

a) Anträge auf Bitten und Seſchwerden Petitionen) müſſen inner
halb der erſten 14 Tage nach Eröffnung des Vereinigten Land-
tages dem Marſchall derjenigen Kurie deſſelten, welcher der
Antragſteller angehört, ſchriftiich eingereicht werden. Die Mar
ſchälle haben Un erem Kommiſſarius dieſe Anträge abſchriftlich
mitzutheilen und ſolche, ohne vorgängige Verleſung in einer
Plenar Verſammlung, den betreffenden Abtheilungen zu über
weiſen.
Fällt das Abtheilungs Gutachten gegen einen Petitions- Antrag
aus, ſo hat der Marſchall die Plenar- Verſammlung, nachdem
in derſelben das Abtheilungs- Gutachten und, auf Verlangen
der Verſammlung auch der Petitions- Antrag ſelbſt verleſen
worden iſt, vor Eröffnung der Berathung zu befragen:

ob kn Petitions Antrag in Berathung genommen werden
olle?

Erklären ſich hierauf nicht in der Herrenkurie wenigſtens 6 Mit
glieder, in der Kurie der drei Stände aber wenigſtens 24 Mit-
glieder durch Aufſtehen für die Bejahung dieſer Frage, ſo ge
langt der Petitions- Antrag nicht zur Berathung, wird vielmehr
ohne Weiteres als verworfen betrachtet.

c) Jſt ein Petitions Antrag in einer der beiden Kurien in der
Herrenkurie oder in der Kurie der drei Stände durch eine
Majorität von mindeſtens der Stimmen angenommen wor-
den, ſo wird der Beſchluß, daß die beantragte Petition an Uns
zu richten ſei, unter Angabe der Grunde, in einer nach S. 22
zu vollziehenden Ausfertigung unmittelbar dem Marſchall der
anderen Kurie mitgetheilt, welcher die Sache in der vorge-
ſchriebenen Weiſe zur Plenar- Berathung vorbereiten läßt Wird
der Antrag auch hierbei durch eine Majorität von mindeſtens
2/, der Stimmen angenommen, ſo iſt die Erklärung des Bei-
tritts zu dem Beſchluß derjenigen Kurie, von welcher der Pe
titions- Antrag ausgegangen iſt, nebſt einer Aeußerung über die
Gründe, in der 22 vorgeſchriebenen Form auszufert gen,
worauf Uns beide Ausfertigungen, mittelſt eines von den Mar
ſchälen beider Kurien zu unterzichnenden Präſentations Be

durch Vermittelung Unſeres Kommiſſarias zu überreichen
ind.

4) Erhält ein in der einen Kurie angenemmener Petitions Antrag
bei der Plenar Berathung in der anderen Kurie nicht eine Ma-
jorität von der Stimmen, ſo iſt daron der Marſchall der er
ſteren, unter Zurückſ endung des ausgefertigten Beſchluſſes der-
ſelben, zu benachr'chtigen.

e) Wenn ein von der einen Kurie beſchloſſener Petitions- Antrag
bei der Plenar -Berathung in der anderen Kurie durch eine Ma
jorität ron der Stimmen nur unter Modificationen angenom-

g. 26.

men wird, ſo iſt auch hierüber ein motivirter Beſchluß in der
9. 22 vorgeſchriebenen Form auszufertigen, welcher ſodann un
mittelbar dem Marſchall derjenigen Kurie, von welcher der Pe
titions Antrag ausgegangen iſt, üüberſandt und hierauf in letzte
rer zur Berathung und Abſtimmung gebracht wird. Beſchließt
dieſelbe, durch eine Majorität von der Stimmen, den von der
anderen Kurie nöthig befundenen Modificationen vollſtändig bei-
zutreten, ſo wird Uns dieſer Beſchluß, nebſt den beiden früheren
Beſchluſſen, in, vorſchriftsmäßiger Ausfertigung, mittelſt eines
von den Marſchällen beider Kurien zu unterzeichnenden Präſen-
tations Berichts durch Vermittelung Unſeres Kommiſſarius über
reicht. Wenn hingegen diejenige Kurie, von welcher der Peti-
tions Antrag ausgegangen iſt, den von der anderen Kurie be-
ſchloſſenen Modificationen deſſelben nicht vollſtändig beitritt, ſo
wird der Antrag als verworfen betrachtet.

Einbringung der Propoſitionen.
Unſere Propoſitionen werden Wir entweder zuerſt der einen
oder der anderen der beiden Kurien des Vereinigten Landtages,
oder beiden Kurien gleichzeitig vorlegen laſſen. Jn allen Fal
len iſt die nach S 22. abzufaſſende Erklärung jeder Kurie uber
eine ſolche Propoſition durch den Marſchall derſelben ohne vor
gängige Communication mit dem Marſchall der anderen Kurie
Unſerem Kommiſſarius zu uübergeben.

g) Jn einer jeden der beiden Kurien müſſen vorzugsweiſe Unſere
Propoſitionen zur Erledigung gebracht werden.

g. 27. Begutachtung der Rechnungen uüber die Verzinſung und Til
gung der Staatsſchulden.

Die Jahres Rechnungen über die Verzinſung und Tilgung der
Staatsſchulden werden mit den über deren Prüfung von der ſtandi-
ſchen Deputation für das Staatsſchulden Weſen abgefaßten Denk
ſchriften durch Unſeren Kommiſſarius den Marſchallen beider Kurien
des Vereinigten Landtages gleichzeitig vorgelegt und in jeder derſel-
ben nach erfolgter Vorberathung in der betreffenden Abtheilung, Be
hufs des an Uns zu erſtattenden Gutachtens, abgeſondert zur Ple
nar- Berathung gebracht.
F. 28. Wahl der Kandidaten fur die bei der Haupt Verwaltung der

Staatsſchulden erledigten Stellen.
Wenn bei der Haupt Verwaltung der Staatsſchulden eine Stelle

erledigt iſt, ſo werden die Uns für dieſelbe von dem Vereinigten
Landtage vorzuſchlagenden drei Kandidaten auf die dieſerhalb von
Uns ergangene Aufforderung vermittelſt verdeckter Stimmzettel ge
wahlt, welche von den Ordnern (8. 5.) einzuſammeln und von den
Marſchallen beider Kurien des Vereinigten Landtages unter Zuzie-
hung der Secretaire zu eröffnen ſind. Diejenigen drei Kandidaten,
welche relativ die meiſten Stimmen fur ſich haben, ſind als gewählt
anzuſehen. Jm Falle einer Stimmengleichheit entſcheidet das Loos.

S. 29. Verfahren in Fallen eines Zweifels bei Auslegung der
Vorſchriften des Geſchafts Reglements.

Sollten über die Auslegung der vorſtehenden Vorſchriften (g8. 4
bis 28) Zweifel entſtehen, ſo iſt einſtweilen und, bis Wir daruber
entſchieden haben werden nach der Beſtimmung des vorſitzenden
Marſchalls zu verfahren.

g. 30. Diaäten und Reiſekoſten der Abgeordneten.
Die Abgeordneten der Ritterſchaft, der Städte und Landgemein-

den erhalten für die Zeit ihrer Theilnahme an dem Vereinigten
Landtage, ſo wie für die Reiſe hin und zurück, außer dem Erſatz
der Reiſekoſten, täglich drei Thaler Diaten. Die Reiſekoſten der
Abgeordneten, ſo wie die allgemeinen Koſten des Vereinigten Land
tages werden aus der Staats Kaſſe berichtigt, die Diaten ſind da
gegen in gleicher Weiſe wie die fur die Abgeordneten zu den Pro
vinzial Landtagen aufzubringen.

ſ. 31. Wir behalten uns vor, eine Reviſion des gegenwartigen
Reglements eintreten zu laſſen, wenn ſich ſolche nach den darüber
geſammelten Erfahrungen künftig als nothwendig oder wunſchens

werth ergeben ſollte. 7Urkundlich unter Unſerer Hööchſteigenhändigen Unterſchrift und
beigedrucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Berlin, den 9. April 1847.
Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen.v. Boyen. Mühler. Rother Eichhorn. v. Thile.
v. Savigny. v. Bodelſchwingh. Gr. zu Stolberſg. Uhden.

Frh. v. Ganitz. v. Duesberg.

e n e à

Gebauerſche Buchdruckerei.
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